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19. Nachtragssatzung 

vom 
 

16.12.2014 
 
zur Gebührensatzung vom 07.02.1996 zur Satzung der Stadt Eschweiler über die Entwässe-
rung der Grundstücke und den Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage 
 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NW. S. 666), in der zurzeit geltenden Fas-
sung, der §§ 1, 2, 4, 6, 7 und 10 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (KAG) vom 21.10.1969 (GV. NW. S. 712), in der zurzeit geltenden Fassung und der 
§§ 1 und 9 des Gesetzes über Abgaben für das Einleiten von Abwasser in Gewässer (Abwas-
serabgabengesetz - AbwAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18.01.2005 (BGBl. I S. 
114), in der zurzeit geltenden Fassung, sowie der §§ 51a, 53, 64 und 65 des Wassergesetzes 
für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz -LWG-) in der Fassung der Bekannt-

machung vom 25.06.1995 (GV.NW. S. 926), in der zurzeit geltenden Fassung, hat der Rat der 

Stadt Eschweiler in seiner Sitzung am 16.12.2014 folgende 19. Nachtragssatzung zur Gebüh-
rensatzung vom 07.02.1996 zur Satzung der Stadt Eschweiler über die Entwässerung der 
Grundstücke und den Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage, zuletzt geändert durch die 
18. Nachtragssatzung vom 11.12.2013, beschlossen: 
 
 
 

§ 1 
 
 
§ 3 Absatz 7 wird ersatzlos gestrichen. 
 
 

§ 2 
 
 
§ 3 Absatz 8 (alt) erhält folgende Fassung: 
 
§ 3 Absatz 7 
 
Die Anträge mit den erforderlichen Nachweisungen zu Abs. 6 müssen spätestens 3 Monate 
nach der Heranziehung bei der Stadt vorliegen, andernfalls unterbleibt ein Abzug von der Was-
sermenge des Abs. 2 b). 
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§ 3 
 
 
§ 4 erhält folgende Fassung: 
 

Schmutzwassergebühr 
 
Die Benutzungsgebühr beträgt: 
 
a) für die an die Abwasseranlage angeschlossenen Grundstücke 

 
            2,33 Euro 
   

je cbm bezogenem Frischwasser, 
 
    
b) für Grundstücke, von denen die Abfuhr von Abwasser aus abflusslosen Gruben erfolgt, 

      
              2,33 Euro 
 

je cbm bezogenem Frischwasser. 
 

 
 

§ 4 
 
§ 6 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 
 
 
Die Gebühr beträgt für jeden Quadratmeter befestigter und bebauter Fläche im Sinne des § 5 
Abs. 1 

 
              1,53 Euro.   
 
       

§ 5 
 

§ 8 erhält folgende Fassung: 
 
 

Gebührenpflichtige 
 

 
(1)  Gebührenpflichtige sind  
 

a) der Eigentümer des Grundstückes, von dem die Benutzung der Entwässerungsanlage 
ausgeht; wenn ein Erbbaurecht bestellt ist, tritt an dessen Stelle der Erbbau-
berechtigte,  

 
b) der Nießbraucher oder sonstige zur Nutzung des Grundstückes dinglich Berechtigte.  

 
Mehrere Gebührenpflichtige sind Gesamtschuldner. 
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(2)  Im Falle eines Eigentumswechsels erlischt die Gebührenpflicht des bisherigen Eigentü-
mers mit Ablauf des Monats, in dem der Wechsel stattgefunden hat; die Gebührenpflicht 
des neuen Eigentümers entsteht mit Beginn des Monats, der dem Monat der Rechts-
änderung folgt. Für sonstige Gebührenpflichtige gilt dies entsprechend.  

 
(3)  Der bisherige und der neue Eigentümer sind verpflichtet, den Eigentumswechsel der 

Stadt unverzüglich anzuzeigen. Unterbleibt die Anzeige, so haften abweichend von 
Abs. 2 der bisherige und der neue Eigentümer als Gesamtschuldner für die seit dem  
Eigentumswechsel bis zum Eingang der Mitteilung über den Eigentumswechsel  
entstandenen Gebühren. Für sonstige Gebührenpflichtige gilt dies entsprechend.  

 
(4)  Die Gebührenpflichtigen haben alle für die Errechnung der Gebühren erforderlichen 

Auskünfte zu erteilen sowie Daten und Unterlagen zu überlassen und zu dulden, dass 
Beauftragte der Stadt das Grundstück betreten, um die Bemessungsgrundlagen  
festzustellen oder zu überprüfen.  

 
 

§ 6 
 
Diese 19. Nachtragssatzung tritt am 01.01.2015 in Kraft. 
 
 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende 19. Nachtragssatzung zur Gebührensatzung vom 07.02.1996 zur Satzung der 
Stadt Eschweiler über die Entwässerung der Grundstücke und den Anschluss an die öffentliche 
Abwasseranlage wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen nach Ablauf eines Jahres seit Verkün-
dung dieser Satzung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 
 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Eschweiler vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Man-
gel ergibt. 

 
 
 
Eschweiler,          .12.2014 
 
 
Bertram 
Bürgermeister 


